
griffen gegen das Bauwesen in den Hintergrund 
traten. Bei künftigen Analysen muß deshalb beachtet 
werden, daß zwischen Problemen der Veränderung der 
Leitungstätigkeit im ökonomischen Bereich und den 
Fragen, die sich unmittelbar aus der Rechtsprechung 
der Gerichte ergeben, die richtigen Proportionen be
stehen. Die Gefahr, lediglich die ökonomischen Pro
bleme zu analysieren, ist — wie beispielsweise die 
Untersuchungen hinsichtlich der Kriminalität im Bau
wesen im Bezirk Schwerin zeigen — immer noch sehr 
groß. Ihr kann man dadurch begegnen, daß man nach 
allen Seiten eine klare Konzeption für die Unter
suchungen ausarbeitet und sie dann in der analytischen 
Tätigkeit ständig beachtet.
Notwendig ist es auch, daß die Untersuchungen künftig 
komplex geführt werden. Dazu bedarf es einer genauen 
Abstimmung der jeweiligen Aufgaben der zentralen 
Rechtspflegeorgane, damit die notwendige Koordinie
rung bei der einheitlichen Anleitung der unteren Or
gane erreicht wird. Ebenso müssen selbstverständlich 
auch die Senate des Obersten Gerichts die komplexe 
Methode beachten, damit isolierte Untersuchungen — 
wie sie der Senat für Arbeitsrechtssachen bei der Vor
bereitung dieses ersten Plenums unternommen hatte — 
vermieden werden.
Schließlich müssen sich die Direktoren der Bezirks
gerichte in noch stärkerem Maße ihrer Verantwortung 
als Mitglieder des Plenums des Obersten Gerichts be
wußt werden Wenn es z. B. im Bezirk Erfurt eine 
Reihe von Problemen im Bauwesen gibt, die die Tätig
keit der Rechtspflege berühren und die auch dem Be

zirksgericht bekannt sind, dann ist es erforderlich, daß 
der Direktor hierzu auf dem Plenum Stellung nimmt. 
Insgesamt kann man feststellen, daß das erste Plenum 
— ungeachtet der hier skizzierten Mängel — ein 
wesentlicher Schritt auf dem Wege der Verwirklichung 
des Rechtspflegeerlasses und Ausdruck des Bemühens 
um die Herausbildung einer wissenschaftlich fundier
ten Leitungstätigkeit des Obersten -Gerichts ist. Auf 
diesem Wege gilt es jetzt konsequent voranzuschreiten.

*
Das Plenum des Obersten Gerichts faßte auf der Grund
lage der Beratungen über den Bericht einmütig den 
Beschluß „Zur Verbesserung der Leitungstätigkeit der 
Gerichte im Kampf gegen die Kriminalität und andere 
Rechtsverletzungen im Bereich des Bauwesens“6 7. 
Ferner beriet das Plenum über den Vorschlag des Prä
sidiums des Obersten Gerichts, die Richtlinien Nr. 12 
und 13, die vor dem Rechtspflegeerlaß ergangen sind 
und den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht 
mehr entsprechen, aufzuheben. Die Begründung dafür 
wurde von den Oberrichtern S c h l e g e l  und R u - 
d e 11 gegeben?. Das Plenum hob beide Richtlinien 
auf8.

f> Der Beschluß ist in der Rubrik „Richtlinien und Beschlüsse 
des Plenums des Obersten Gerichts“ in diesem Heit ver
öffentlicht.
7 Die Begründungen sind als Anlagen 2 und 3 zu diesem Be
richt veröffentlicht.
8 Die beiden Beschlüsse sind in der Rubrik „Richtlinien und 
Beschlüsse des Plenums des Obersten Gerichts“ in diesem 
Heit veröffentlicht.

Anlage 1

Methoden der Untersuchungen
über die Wirksamkeit der gerichtlichen Tätigkeit
bei Rechtsverletzungen im Bereich Bauwesen

Kennzeichen einer wissenschaftlich fundierten Leitung 
der Rechtspflege ist vor allem, daß — ausgehend von 
den objektiven Gesetzmäßigkeiten der gesellschaft
lichen Entwicklung — konkrete Schlußfolgerungen ge
zogen werden, die sich entsprechend der Spezifik der 
Rechtspflege aus den Beschlüssen der Partei- und 
Staatsführung, insbesondere zur Entwicklung der 
nationalen Wirtschaft, ergeben. Dieser Forderung wurde 
bei der Auswahl der Thematik „Bekämpfung der 
Kriminalität und anderer Rechtsverletzungen im Be
reich des Bauwesens“ entsprochen.
Das Präsidium des Obersten Gerichts ging nicht nur 
von der Bedeutung dieses wichtigen Zweiges unserer 
Volkswirtschaft aus, sondern berücksichtigte zugleich 
die Tatsache, daß sich in der Statistik eine Zunahme 
von Straftaten im Bauwesen abzeichnete. Es hat also 
von Anfang an aus der Kenntnis der ökonomischen 
Bedeutung eines wichtigen Volkswirtschaftsbereichs 
unter besonderer Berücksichtigung der Spezifik der 
Tätigkeit der Rechtspflegeorgane zielgerichtete Maß
nahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung der Krimi
nalität auf dem Gebiet Bauwesen eingeleitet. Wichtig 
war dabei — auch dies entsprach der Verantwortung 
des Präsidiums des Obersten Gerichts —, daß der 
Rahmen für die analytische Tätigkeit durch eine Kon
zeption abgesteckt war. Klar war auch von vorherein, 
daß die Ergebnisse der sich über einen längeren Zeit
raum erstreckenden Untersuchungen Gegenstand einer 
Plenartagung sein sollten. Die Forderung an das Prä
sidium, Plenartagungen gründlich und langfristig vor
zubereiten, ist also hier konsequent verwirklicht 
worden.

Mit den Untersuchungen wurden die Inspektions
gruppe des Obersten Gerichts als das dem Präsidium 
unmittelbar unterstellte operative Organ und der 
2. Strafsenat als der für diesen Bereich zuständige 
Fachsenat beauftragt. Gleichzeitig wurden eine Reihe 
von Bezirksgerichten in diese Untersuchungen mit ein
bezogen. Die eigenen Untersuchungen wurden durch 
die bezirksgerichtlichen Einschätzungen ergänzt und 
vermittelten die Gewißheit, daß die Feststellungen des 
Obersten Gerichts durchaus keine örtlichen Besonder
heiten erfaßten. Diese Methode hat sich bewährt. Sie 
garantierte einen umfassenden Überblick und ermög
lichte eine einheitliche Leitung der Rechtsprechung 
unter besonderer Berücksichtigung ihrer gesellschaft
lichen Wirksamkeit.
Der Erfolg hätte noch größer sein können, wenn die 
Untersuchungen nach einer einheitlichen Konzeption 
sowie örtlich und zeitlich aufeinander abgestimmt ge
meinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft und dem 
Ministerium des Innern durchgeführt worden wären. 
So aber erstreckten sich unsere Untersuchungen nur auf 
die gerichtliche Tätigkeit. Eine unmittelbare qualitative 
Verbesserung der Tätigkeit der Ermittlungsorgane und 
der Staatsanwaltschaften war dadurch nicht zu er
reichen. Diese Unzulänglichkeiten haben Inspektions
gruppe und 2. Strafsenat insofern abzuschwächen ver
sucht, als sie durch Konsultationen mit den Fachabtei
lungen des Ministeriums des Innern und der General
staatsanwaltschaft deren Erfahrungen sowie eine von 
der Generalstaatsanwaltschaft von Groß-Berlin ausge
arbeitete Analyse mit verwerteten.
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